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Einladung zur 
 

Ordentlichen Versammlung der Einwohnergemeinde 
 

Samstag, 9. Dezember 2023, 13.30 Uhr 
im Schulhaus Rohrbachgraben (Turnhalle) 

 
 

Traktanden: 
 
1. Übergabe der Bürgerbriefe 

2. Ersatzwahlen: 

a) Der/die Präsident/in (der Versammlung und des Gemeinderates in einer Person) 

b) 2 Mitglieder des Gemeinderates 

3. Budget 2024; Beratung und Genehmigung 

4. Hochwasserschutz und Revitalisierung Rohrbachgrabenbach und Zuflüsse; Wasserbauplan, 
Verpflichtungskredit, Beratung und Genehmigung 

5. Verschiedenes 

 
Die Unterlagen zu Traktandum 4 liegen während 30 Tagen vor der Gemeindeversammlung bei der 
Gemeindeverwaltung öffentlich auf.  
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen und in Wahlsachen innert 10 Tagen beim 
Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, 3380 Wangen a.A. schriftlich und begründet Be-
schwerde erhoben werden. Betreffend Beschwerdebefugnis verweisen wir auf Artikel 60 ff. des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege. Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften ist an der Versammlung sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz). 
 
Alle stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die seit mindestens drei Mo-
naten ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, sind herzlich zu dieser Versammlung eingeladen. 
 
Hinweis Protokollauflage (Artikel 65 Organisationsreglement): 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird 14 Tage nach der Versammlung während 30 Ta-
gen bei der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Während dieser Zeit kann schriftlich Ein-
sprache beim Gemeinderat erhoben werden. Der Gemeinderat entscheidet über die Einsprachen 
und genehmigt das Protokoll. 
 

Der Gemeinderat  

https://www.wetter.de/cms/sandwich-winter-zu-ende-winterlicher-start-dann-katastrophen-januar-und-eisiger-februar-4144559.html
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Orientierung des Gemeinderates: 
 
 
1. Übergabe der Bürgerbriefe 

 
Im Jahr 2023 erreichten folgende zwei Jungbürgerinnen das 18. Altersjahr: 
 
- Linda Flury, Liemberg 

- Fabien Jordi, Längi 
 
Der Gemeinderat freut sich, die Jungbürgerinnen an der Gemeindeversammlung persönlich be-
grüssen und ihnen den Bürgerbrief übergeben zu dürfen. 

 
 
2. Ersatzwahlen 

 
a) Der/die Präsident/in (der Versammlung und des Gemeinderates in einer Person) 
 
Herr Simon Lüthi tritt per 31.12.2023 aus dem Gemeinderat und als Gemeindepräsident zurück.  
Aufgrund dessen erfolgt an der Gemeindeversammlung eine Ersatzwahl für den Rest der Amtspe-
riode bis 31.12.2026. 
 
Frau Yvonne Graber, Gemeinderätin seit 01.01.2015, stellt sich für das Amt als Gemeindepräsi-
dentin zur Verfügung.  

 
Wahlvorschlag 
In Anwendung von Art. 51 Bst. a Organisationsreglement unterbreitet der Gemeinderat der Ver-
sammlung folgenden Wahlvorschlag für das Amt als Gemeindepräsidentin für den Rest der Amts-
periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2026:  
 
❖ Frau Yvonne Graber, Mühleweid 

 
 
b) 2 Mitglieder des Gemeinderates 
 
Herr Werner Hirschi tritt per 31.12.2023 aus dem Gemeinderat zurück. Da Frau Yvonne Graber 
sich neu als Gemeindepräsidentin zur Verfügung stellt, sind anlässlich der Gemeindeversammlung 
zwei Mitglieder des Gemeinderates für den Rest der Amtsperiode bis 31.12.2026 zu wählen. 
 
 
Wahlvorschläge 
In Anwendung von Art. 51 Bst. a Organisationsreglement unterbreitet der Gemeinderat der Ver-
sammlung folgende Wahlvorschläge für den Rest der Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 
31.12.2026: 
 
❖ Frau Agnes Krebs, Bantli 
❖ Herr Daniel Thomann, Wald  
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3. Budget 2024; Beratung und Genehmigung 

 
a) Finanzplanung: Finanzplan für die Jahre 2023 – 2028; Orientierung 
 

Als Grundlage dienen: 
• Finanzplan der Zeitperiode 2022 – 2027 

• Rechnung 2022 

• Budget 2023 

• Berechnungshilfe FILAG 2023 

• Investitionsprogramm 
 
Steueranlage  
Beim vorliegenden Finanzplan wurde mit einer unveränderten Steueranlage von 1.94 Einheiten ge-
rechnet. 
 
Investitionen (Investitionsprogramm) 
In den Prognosejahren 2023 – 2028, sind alle im Investitionsprogramm enthaltenen Vorhaben auf-
geführt.  
 
Im steuerfinanzierten Haushalt sehen wir für das Jahr 2024 Investitionen von total brutto 
Fr. 1'120'090.00 vor. Die Kosten für die Bachsanierung des Rohrbachgrabenbaches müssen vorfi-
nanziert werden. Die Beiträge von Bund und Kanton (ca. 87%) fliessen erst mit dem Beginn der 
Bauarbeiten. Für die Fassadensanierung am Oberstufenzentrum Kleindietwil ist die zweite Tran-
che von Fr. 40'000.00 vorgesehen. Weiter plant der Gemeinderat die Software für Fr. 50'000.00 
der Gemeindeverwaltung zu ersetzen. 
Im spezialfinanzierten Haushalt (Abwasser), wurden für die Projektierungsarbeiten – gestützt auf 
die Umsetzung von GEP-Massnahmen – für die Erschliessung «Kaltenegg/Bärgli» Fr. 16'000.00 
ins Investitionsbudget aufgenommen. Als zweites Projekt im Bereich Abwasser ist die Erschlies-
sung von Flückigen mit Fr. 80'000.00 im Finanzplan vorgesehen. 
 
In den Jahren 2025 – 2026 sind Revitalisierungsmassnahmen am Rohrbachgrabenbach von ins-
gesamt Fr. 700'000.00 brutto vorgesehen. Die Nettokosten dürften sich nach Abzug aller Beiträge 
noch auf rund Fr. 90'000.00 belaufen. 
Die Investitionsbeiträge an das Oberstufenzentrum Kleindietwil sind in den Jahren 2025 bis 2028 
mit total Fr. 171'000.00 prognostiziert. 
Im Jahr 2025 ist eine einfache Oberflächenbehandlung der Strasse obere Matten für Fr. 65'000.00 
eingeplant. Im Weiteren ist die Strasse Kaltenegg mit einer doppelten Oberflächenbehandlung vor-
gesehen. Diese Kosten belaufen sich im Jahr 2027 auf Fr. 55'000.00.  
Mit Fr. 120'000.00 ist ein Jahr später die Strasse in Ganzenberg im Investitionsprogramm festge-
halten. 
 
Ausser dem geplanten Ersatz des Leitungsstückes "Wil/untere Matten" (2026), werden bei der 
Spezialfinanzierung «Wasser» noch nicht definierte Kosten für die Realisierung eines zusätzlichen 
Wasserbezugsortes anfallen. 
 
Erfolgsrechnung 
Die Ergebnisse der Finanzplanung zeigen, dass unsere Erfolgsrechnung beim allgemeinen Haus-
halt bis ins Jahr 2028 voraussichtlich mit kumulierten Defiziten von rund Fr. 822'000.00 abschlies-
sen wird.  
 
Aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse wird sich der Bilanzüberschuss in den nächsten Jahren 
auf Fr. 466'600.00 reduzieren. Für jede Spezialfinanzierung (SF), das heisst Wasser, Abwasser 
und Abfall, liegt eine separate Finanzplanung vor. Bei der SF Abfall wird bei gleichbleibenden Ge-
bühren der Bestand des Eigenkapitals ins Minus fallen.  
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Dies erfordert zwingend eine Überarbeitung der SF Abfall. Die Spezialfinanzierungen Wasser und 
Abwasser weisen über die ganze Planperiode einen positiven Saldo der Eigenkapitalbestände auf. 
Somit besteht kein Handlungsbedarf. 
 
Der Gemeinderat ist sich dieser Entwicklung bewusst und wird weiterhin eine zielgerechte und effi-
ziente Ausgabenpolitik verfolgen sowie sich laufend für eine Optimierung aller Gemeindeaufgaben 
einsetzten.  
 
b) Budget für das Rechnungsjahr 2024; Beratung und Genehmigung 
 

 
 

Als Grundlage für die Budgetierung 2024 wurden grundsätzlich die Werte des Budgets 2023 sowie 

der Jahresrechnung 2022 übernommen. 

 

Dem Budget 2024 liegen folgende Ansätze zu Grunde:  

 

Gebührenansätze in der Kompetenz der Gemeindeversammlung 

Steueranlage 1.94 Einheiten der einfachen Steuer unverändert 

Liegenschaftssteuer 1.20 Promille des amtlichen Wertes unverändert 

 
Wiederkehrende Gebühren 2024 in der Kompetenz der Exekutive 
Wasser 
Grundgebühren pro Belastungswert  Fr. 10.00 unverändert 
Wasserpreis pro m3 Frischwasserverbrauch Fr. 2.50 unverändert 
 
Abwasser 
Grundgebühren 1 – 2 Zimmerwohnung Fr. 180.00 unverändert 
 3 – 6 Zimmerwohnung Fr. 220.00 unverändert 
 Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser Fr. 240.00 unverändert 
 Gewerbe- und Industriebetriebe Fr. 240.00 unverändert 
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Abwasserpreis pro m3 Frischwasserverbrauch Fr. 2.00 unverändert 
 
Abfall 
Grundgebühren Einzelpersonenhaushalt Fr. 60.00 unverändert 
 Mehrpersonenhaushalt Fr. 100.00 unverändert 
 Konkubinatsparteien je Fr. 50.00 unverändert 
 Einpersonenbetrieb Fr. 80.00 unverändert 
 Kleingewerbe/Dienstleistungs- und 
 Gewerbetriebe Fr. 120.00 unverändert 
 Ferienwohnung Fr. 120.00 unverändert 
Sackgebühren 35 Liter Fr. 3.00 neu (vorher Fr. 2.00) 
 60 Liter Fr. 5.00 neu (vorher Fr. 3.50) 
 110 Liter Fr. 8.00 neu (vorher Fr. 4.50) 
Container 400 Liter Fr. 25.00 neu (vorher Fr. 18.00) 

 800 Liter Fr. 40.00 neu (vorher Fr. 30.00) 

Sperrgut  Fr. 30.00 unverändert 
 
Feuerwehr 6 % der Staatssteuer  
Maximum  Fr. 400.00 unverändert 
Minimum  Fr.  20.00 unverändert 
 
Hundetaxe pro Hund Fr. 40.00 unverändert 
 
Nachfolgende Geschäfte beeinflussen das Ergebnis des Budgetjahres 2024 massgeblich: 

• Unter Berücksichtigung des Personalwechsels sowie der Teuerung von 2% und der allfälligen 
Lohnerhöhungen sowie weiteren kleinen Änderungen ist der Personalaufwand um Fr. 58'790.00 
tiefer als im Vorjahr. 

• Die Anschaffung neuer Schneestangen sind mit Fr. 2'500.00 eingestellt. 

• Altershalber muss die Hardware der Verwaltung sowie der Schulleitung ersetzt werden. Diese 
Kosten belaufen sich auf Fr. 14'200.00. Weitere Kosten von Fr. 4'200.00 fallen bei der neuen 
Telefonanlage der Gemeindeverwaltung an. Für die neue Gemeindeschreiberin ist für 
Fr. 2'200.00 ein neues Stehpult vorgesehen. Im 2023 wurden neue Fussballtore budgetiert. 
Dieser Betrag von Fr. 3'200.00 fällt im 2024 weg. 

• Der Gemeinderat beabsichtigt für die Gemeindeliegenschaften ein Sanierungskonzept zu er-
stellen (Fr. 21'200.00). 

• Für den Transport von Trinkwasser sind neu Fr. 1'000.00 vorgesehen. 

• Bei den Gemeindeliegenschaften sind für den ordentlichen Unterhalt wiederum Fr. 10'000.00 
vorgesehen. Zusätzlich ist geplant, den Rasen des Sportplatzes (Fr. 5'600.00) sowie zwei Bö-
schungen (Fr. 5'300.00 & 2'300.00) zu erneuern. 

• Die Strasse im Tubeloch soll für Fr. 16'000.00 saniert werden. 

• Für Leitungsschäden der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) konnten die Aufwendungen 
um Fr. 7'000.00 reduziert werden. 

• Für den Support der Gemeindesoftware liegt eine neue Offerte über Fr. 15'000.00 vor. Im Wei-
teren kostet uns die Verlängerung des Servers-Supports Fr. 2'500.00. Diese zwei Positionen 
mussten entsprechend erhöht werden. 

• Neu ist der Investitionsbeitrag von Fr. 6'900.00 an den Oberstufenverband Kleindietwil für die 
Anschaffung der neuen Informatik. 

• Bei den familienergänzenden Angeboten wurde der Selbstbehalt um Fr. 4'000.00 erhöht, da das 
Angebot der Betreuungsgutscheine gut genutzt wird. 

• Zahlungen des Finanzausgleichs:  
Mindestausstattung Fr. 164'500.00 und Disparitätenabbau Fr. 185'700.00 
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Investitionen 

Folgende Investitionen sind im Budgetjahr 2024 vorgesehen: 

 

Investitionsausgaben 

Ersatz EDV Fr. 50'000.00 

Investitionsbeiträge an den Oberstufenverband (Fassadensanierung) Fr. 40'000.00 

Bachsanierung Projektierungskredit Fr. 120'000.00 

Bachsanierung II. & III. Etappe Fr. 1'000'000.00 

GEP Projektierung Kaltenegg Fr. 16'000.00 

GEP Projektierung Flückigen Fr. 17'500.00 

GEP Erschliessung Flückigen Fr. 80'000.00 

 

Investitionseinnahmen 

Kantonsbeiträge an das Bachsanierungsprojekt Fr. 974'000.00 

 

Nettoinvestitionen Fr. 349'500.00 

 

Das Investitionsbudget ist rechtlich unverbindlich und hat nur informativen Charakter. Deshalb 

muss es nicht durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden. Die Investitionsausgaben 

sind durch das zuständige Organ einzeln zu verabschieden (bis Fr. 50'000.00 Gemeinderat, ab 

Fr. 50'000.00 Gemeindeversammlung). Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen dienen somit 

einzig als Grundlage zur Berechnung der Folgekosten für das Budget der Erfolgsrechnung. Erst 

mit der Fertigstellung der einzelnen Projekte wird linear nach Nutzungsdauer abgeschrieben. 

 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern 1.94 Einheiten auf Einkommen und 

Vermögen; 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern 1.20 Promille des amtlichen Wertes; 

c) Genehmigung Budget 2024 bestehend aus:  

 Aufwand Ertrag 

Gesamthaushalt  Fr. 1'751'840.00 Fr.1'625'360.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 126'480.00 
 

Allgemeiner Haushalt  Fr. 1'613'140.00 Fr.1'495'060.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 118'080.00 
 

SF Wasserversorgung  Fr. 30'600.00 Fr. 29'000.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 1'600.00 
 

SF Abwasserentsorgung Fr. 55'900.00 Fr. 58'300.00 
Ertragsüberschuss  Fr. 2'400.00 
 

SF Abfall  Fr. 52'200.00 Fr. 43'000.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 9'200.00 
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Das komplette Budget kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen oder in Papierform bezogen 
werden. Zudem ist das Budget 2024 für Interessierte unter www.rohrbachgraben.ch aufgeschaltet. 

 
 Auszug aus dem Budget 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 334'000.00 5'600.00 356'700.00 6'000.00 338'040.90 4'981.71

Nettoaufwand 328'400.00 350'700.00 333'059.19

Nettoertrag

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung71'950.00 39'900.00 78'600.00 43'800.00 73'584.81 45'315.85

Nettoaufwand 32'050.00 34'800.00 28'268.96

Nettoertrag

2 Bildung 594'610.00 207'820.00 488'650.00 122'520.00 466'955.15 146'135.65

Nettoaufwand 386'790.00 366'130.00 320'819.50

Nettoertrag

3 Kultur, Sport und Freizeit 4'500.00 4'900.00 5'909.00

Nettoaufwand 4'500.00 4'900.00 5'909.00

Nettoertrag

4 Gesundheit 2'700.00 240.00 2'700.00 2'055.80

Nettoaufwand 2'460.00 2'700.00 2'055.80

Nettoertrag

5 Soziale Sicherheit 339'900.00 8'400.00 349'000.00 600.00 337'377.90 8'575.30

Nettoaufwand 331'500.00 348'400.00 328'802.60

Nettoertrag

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 134'940.00 28'400.00 118'400.00 29'200.00 86'639.15 24'040.70

Nettoaufwand 106'540.00 89'200.00 62'598.45

Nettoertrag

7 Umweltschutz und Raumordnung 164'240.00 142'900.00 209'100.00 189'600.00 143'391.74 127'082.92

Nettoaufwand 21'340.00 19'500.00 16'308.82

Nettoertrag

8 Volkswirtschaft 6'700.00 26'000.00 6'900.00 26'000.00 4'855.00 26'262.22

Nettoaufwand

Nettoertrag 19'300.00 19'100.00 21'407.22

9 Finanzen und Steuern 123'600.00 1'199'800.00 105'500.00 1'209'300.00 252'557.53 1'328'972.63

Nettoaufwand

Nettoertrag 1'076'200.00 1'103'800.00 1'076'415.10

Total Aufwand/Ertrag 1'777'140.00 1'659'060.00 1'720'450.00 1'627'020.00 1'711'366.98 1'711'366.98

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss 118'080.00 93'430.00

TOTAL 1'777'140.00 1'777'140.00 1'720'450.00 1'720'450.00 1'711'366.98 1'711'366.98

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
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Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 50'000.00

02 Allgemeine Dienste 50'000.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 50'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 50'000.00

5060.01 Ersatz EDV 50'000.00

2 Bildung 40'000.00 30'000.00 35'558.50

21 Obligatorische Schule 40'000.00 30'000.00 35'558.50

213 Oberstufe 40'000.00 30'000.00

2130 Oberstufe 40'000.00 30'000.00

5620.01 Investitionsbeiträge an Oberstufenverband 40'000.00 30'000.00

217 Schulliegenschaften 35'558.50

2170 Schulliegenschaften 35'558.50

5040.01 Schulhaus 35'558.50

7 Umweltschutz und Raumordnung 1'233'500.00 974'000.00 96'000.00 59'777.35 33'500.00

72 Abwasserentsorgung 113'500.00 16'000.00

720 Abwasserentsorgung 113'500.00 16'000.00

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 113'500.00 16'000.00

5032.01 Unterhalt Leitungsnetz 16'000.00

5032.03 GEP Projektierung Kaltenegg 16'000.00

5032.04 GEP Projektierung Flückigen 17'500.00

5032.05 GEP Erschliessung Flückigen 80'000.00

74 Verbauungen 1'120'000.00 974'000.00 80'000.00 55'884.25 33'500.00

741 Gewässerverbauungen 1'120'000.00 974'000.00 80'000.00 55'884.25 33'500.00

7410 Gewässerverbauungen 1'120'000.00 974'000.00 80'000.00 55'884.25 33'500.00

5020.01 Gewässerunterhalt 120'000.00 80'000.00 55'884.25

5020.03 Bachsanierung II/III. Etappe 1'000'000.00

6310.01 Kantonsbeiträge 974'000.00 33'500.00

79 Raumordnung 3'893.10

790 Raumordnung 3'893.10

7900 Raumordnung 3'893.10

5290.01 Ausscheidung Gewässerraum 3'893.10

9 Finanzen 33'500.00 95'335.85

99 Nicht aufgeteilte Posten 33'500.00 95'335.85

999 Abschluss 33'500.00 95'335.85

9990 Abschluss 33'500.00 95'335.85

5900.01 Passivierte Einnahmen 33'500.00

6900.01 Aktivierte Ausgaben 95'335.85

Total Aufwand/Ertrag 1'323'500.00 974'000.00 126'000.00 128'835.85 128'835.85

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss 349'500.00 126'000.00

TOTAL 1'323'500.00 1'323'500.00 126'000.00 126'000.00 128'835.85 128'835.85

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
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4. Hochwasserschutz und Revitalisierung Rohrbachgrabenbach und Zuflüsse; Wasserbau-
plan, Verpflichtungskredit, Beratung und Genehmigung 

 
Hinweis: Die Akten inklusive der Pläne liegen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
Ausgangslage 
Bekanntlich haben die starken Regenfälle Ende Mai 2017 an verschiedenen Bachläufen zum Teil 
grosse Schäden an den Uferböschungen verursacht. Deswegen wurden mittels einer Vorstudie die 
Schadstellen erfasst und verschiedene Instandstellungsvarianten ausgearbeitet.  
 
Die dringendsten Schäden wurden 2018/2019 behoben, wofür die Gemeindeversammlung am 
09.12.2017 einen Verpflichtungskredit von Fr. 98'000.00 gesprochen hat. Die eigentlichen 
Schwachstellen im Gerinne konnten mit diesen Sofortmassnahmen jedoch noch nicht korrigiert 
werden. Auch ein Teil der bereits damals angefallenen Planungskosten konnten mit dem Kanton  
nicht abgerechnet werden (z.B. die Erhebung des Zustands der verschiedenen Bachleitungen). 
 
Nach Abschluss der Instandstellungsmassnahmen 2019 wurden die Planungsarbeiten für das 
heute vorliegende Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt an die Hand genommen. Das 
Projekt wurde durch das Ingenieurbüro Scheidegger AG aus Langenthal in enger Zusammenarbeit 
mit den kantonalen Stellen sowie den betroffenen Grundeigentümern erarbeitet.  
 
Projektbeschrieb 
Ziel dieses Projektes ist die Sicherstellung des Hochwasserschutzes für das Siedlungsgebiet ent-
lang des Rohrbachgrabenbachs, insbesondere im Bereich Wil und Gemeindeverwaltung/Badi, so-
wie die ökologische Aufwertung/Ausdolung des Gewässers im Projektperimeter. Der Hochwasser-
schutz soll für das betroffene Siedlungsgebiet so verbessert werden, dass ein HQ100 (ein im 
Durchschnitt alle 100 Jahre mindestens einmal auftretendes Hochwasserereignis) schadlos abge-
leitet werden kann. Die morphologische Vielfalt der neu angelegten Gewässerabschnitte, zusam-
men mit der Dynamik von Abfluss, Geschiebe und Temperatur, soll den Anforderungen an ein 
möglichst naturnahes Gewässer entsprechen. 
 
Das Vorhaben umfasst unter anderem folgende Massnahmen: 

• Der Rohrbachgrabenbach wird wo immer möglich offen geführt (Ausdolung ca. 330 m); 

• Der Rohrbachgrabenbach wird nach dem Durchlass bei der Gemeindeverwaltung am Hang in 
den Geländetiefpunkt verlegt, das alte Gerinne zugeschüttet und eine bestehende Hecke ver-
schoben; 

• Der Rohrbachgrabenbach wird auf einer Strecke von ca. 1.35 km revitalisiert; 

• Die noch bestehenden Unwetterschäden aus dem Jahr 2017 am Gruebeweidbach werden sa-
niert; 

• Zwei Strassendurchlässen der Kantonsstrasse (im Gebiet Wil und bei der Gemeindeverwal-
tung) sowie mehrere Bewirtschaftungsübergänge im Kulturland werden ersetzt. Zudem wird 
der Strassendurchlass der Gemeindestrasse nahe der Hornusserhütte ebenfalls ersetzt; 

• Es wird eine neue Uferbestockung angelegt; 

• Ein alter, nicht mehr funktionstüchtiger Feuerweiher am Gruebeweidbach wird aufgehoben, 
rückgebaut und das Bachgerinne revitalisiert.  
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Projektperimeter 
Der Perimeter reicht vom Gebiet Flückigen bis unterhalb von Wil und umfasst insbesondere den 
Rohrbachgrabenbach und Gruebeweidbach sowie das kleine, eingedolte Seitengewässer bei der 
Badi: 
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Terminprogramm 
Die Wasserbaubewilligung wurde durch das Tiefbauamt des Kantons Bern im September 2023 er-
teilt. Die Subventionsverfügung ist noch ausstehend. 
 
Sofern die Gemeindeversammlung vom 09.12.2023 das Projekt sowie den Verpflichtungskredit ge-
nehmigt, wird anschliessend dem Ingenieurbüro Scheidegger AG die Ausarbeitung der Ausfüh-
rungsplanung sowie die Durchführung des Submissionsverfahrens in Auftrag gegeben. Die Bau-
meisterarbeiten sollen ca. im Sommer 2024 vergeben werden können, damit die Bauarbeiten im 
Herbst 2024 oder spätestens im Frühling 2025 starten können. 
 
Finanzielles 
Bisherige Kredite 
Folgende Kredite wurden bisher genehmigt, aber noch nicht durch den Kanton subventioniert: 

• Verpflichtungskredit von Fr. 149'000.00 durch die Gemeindeversammlung vom 26.04.2022 
für die Ausarbeitung des Bauprojektes und Begleitung der Realisierung; 

• Verpflichtungskredit von Fr. 30'000.00 durch den Gemeinderat am 16.12.2022 für die Aus-
arbeitung des Bodenschutzkonzeptes und ökologische Begleitplanung; 

• Verpflichtungskredit von Fr. 18'500.00 durch den Gemeinderat am 17.04.2018 für die Pro-
jektierung von Massnahmen für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt (z.B. 
Zustandserhebung der Bachleitungen). 

 
Gesamtkostenübersicht 

Arbeiten Kosten in Fr.  
inkl. 8.1% MwSt. 

Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung Fr. 498'000.00 

Tiefbau- und Untertagbauarbeiten Fr. 916'000.00 

Übrige Aufwendungen bestehend aus: 
- Ingenieurhonorare 
- Verfahrens-/Bewilligungskosten 
- Vermessungs-/Geometerkosten 
- Notariatskosten 
- (Ertragsausfall-) Entschädigungen 
- Versicherung 
- Sitzungsgelder 
- Risikokosten, Reserven 
- Übriges 

Fr. 596'000.00 

Gesamttotal Fr. 2'010'000.00 

 
Vom Gesamttotal werden die bereits genehmigten Verpflichtungskredite (gemäss «bisherige Kre-
dite») von gesamthaft Fr. 197'500.00 abgezogen. Somit beläuft sich der notwendige Verpflich-
tungskredit gerundet auf Fr. 1'820'000.00 inkl. MwSt. 
 
Da die Subventionen und Beiträge noch nicht verbindlich zugesichert wurden, ist gemäss gültiger 
Gemeindegesetzgebung das Bruttoprinzip anzuwenden. Der Gemeindeversammlung wird daher 
der Bruttokredit von Fr. 1'820'000.00 inkl. MwSt. beantragt. 
 
Subventionen/Beiträge 
Das Projekt liegt im Interesse der kantonalen Behörden. Darum stellen Bund und Kanton Subven-
tionen in der Höhe von 87% in Aussicht. Dieser hohe Subventionssatz ist auf die geplanten Hoch-
wasserschutz- sowie Revitalisierungsmassnahmen zurückzuführen. Auch der Renaturierungsfonds 
des Kantons Bern hat in Aussicht gestellt, rund 80% der Restkosten zu Lasten der Gemeinde zu 
übernehmen. Die Gesamtkosten sind durch die Gemeinde vorzufinanzieren. Sobald die Subventi-
onsverfügung vorliegt, können die Ausgaben laufend beim Kanton abgerechnet respektive die 
Subventionen von Bund und Kanton eingeholt werden.  
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Zudem wurden weitere Stellen/Organisationen wie beispielsweise die Schweizerische Mobiliar und 
Gebäudeversicherung des Kantons Bern um einen finanziellen Beitrag ersucht. Ob und wie hoch 
allfällige Beiträge ausfallen, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 
 
Aufgrund der in Aussicht gestellten Subventionen wird davon ausgegangen, dass sich die Rest-
kosten zu Lasten der Gemeinde netto auf ca. Fr. 150'000.00 inkl. MwSt. belaufen werden. 
 
Folgekosten 
Die Folgekosten – basierend auf den Netto-Restkosten von ca. Fr. 150'000.00 inkl. MwSt. gerech-
net – stellen sich wie folgt zusammen: 
 

 Kosten in Fr. 

Abschreibungen  
Nutzungsdauer 50 Jahre 
Davon 2% Abschreibung pro Jahr 

Fr. 3'000.00 

Verzinsung 
1% kalkulatorischer Zins pro Jahr 

Fr. 1'500.00 

Total jährliche Folgekosten Fr. 4'500.00 

 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Wasserbauplan Hochwasserschutz 
und Revitalisierung Rohrbachgrabenbach und Zuflüsse sowie einen Verpflichtungskredit von brutto 
Fr. 1'820'000.00 inkl. MwSt. zu genehmigen. 
 
 
5. Verschiedenes 

 
Der Gemeinderat wird mündlich über verschiedene Projekte informieren. 
 
 

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 

 

Gemeindemitteilungen 
 
Jährliche Information über die Qualität des Trinkwassers 2023 
Die Trinkwasserkontrollen des Jahres 2023 und damit die mikrobiologische Qualität unseres Was-
sers entsprechen den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie 
Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. Das Brudersbrunnen-Quellwasser 
wird unbehandelt als Trinkwasser zur Verfügung gestellt. 
 
Brunnenmeister Sommer Bruno, oberer Glasbach, Tel. 079 404 11 06 
Brunnenmeister-Stellvertreter Kilchenmann Fritz, Wald, Tel. 062 965 29 21 
 
 
Abfallentsorgung: 
Erhöhung Preise Gebührenmarken ab 01.01.2024 
Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst in den folgenden Jahren voraussichtlich defizitär ab. Zu-
dem ist in diesem spezialfinanzierten Bereich kaum Eigenkapital vorhanden, welches diese Defi-
zite tragen könnte. Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer be-
stimmten öffentlichen Aufgabe. Die Gebühren müssen so bemessen werden, dass sie die Aufwen-
dungen für Betrieb und Unterhalt des Sammeldienstes, der Entsorgungsanlagen und -einrichtun-
gen decken und Verzinsung sowie Abschreibung des Anlagekapitals ermöglichen. Die Gemeinde-
versammlung hat hierzu einen Gebührentarif erlassen, welcher die Bemessungsgrundlagen und 
Bandbreite der Gebührenansätze regelt. Infolge der erwarteten Aufwandüberschüsse hat der 
Gemeinderat beschlossen, die Preise der Gebührenmarken zu erhöhen.   
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Die Preise betragen ab 01.01.2024: 
 

Gebührenmarke Preis bisher Neuer Preis ab 01.01.2024 

35L-Gebührenmarke Fr. 2.00 pro Marke Fr. 3.00 pro Marke 

60L-Gebührenmarke Fr. 3.50 pro Marke Fr. 5.00 pro Marke 

110L-Gebührenmarke Fr. 4.50 pro Marke Fr. 8.00 pro Marke 

400L-Containermarke Fr. 18.00 pro Marke Fr. 25.00 pro Marke 

800L-Containermarke Fr. 30.00 pro Marke Fr. 40.00 pro Marke 

Sperrgutmarke Fr. 30.00 pro Marke Fr. 30.00 pro Marke (unverändert) 

 
Die neuen Preise der Gebührenmarken liegen innerhalb der Bemessungsgrundlage des Gebüh-
rentarifs, welcher durch die Gemeindeversammlung genehmigt wurde. 
 
Eine generelle Überarbeitung des Abfallbereichs ist im Jahr 2024 vorgesehen, da der Eigenkapital-
bestand der Spezialfinanzierung Abfall nicht mehr ausreichen wird. 
 
Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Kehrichtabfuhr 
Der Abfallkalender 2024 wird gegen Ende Jahr mit separater Post in alle Haushaltungen ver-
schickt.  
 
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass der Kehricht (Säcke sowie Container) am Abfuhrtag 
nur an den offiziellen Sammelplätzen deponiert werden darf: 
 

• Käserei Glasbach • Käserei Ganzenberg 

• Mei • Gemeindeverwaltung 

• Restaurant Linde • Hornusserhütte (nur Container!) 

• Graber HT GmbH, untere Matten • Käserei Kaltenegg 

• Obere Matten  

 
 
Schliessung Grüngutsammelstelle während Winter 
Die Grüngutsammelstelle ist noch bis Ende November 2023 geöffnet. Ab dem 1. Dezember 2023 
bleibt die Sammelstelle über die Wintermonate geschlossen – in dieser Zeit darf kein Mate-
rial bei der Grüngutsammelstelle deponiert werden. Die Bevölkerung wird vor Eröffnung der 
Sammelstelle im Frühling 2024 wieder informiert. Besten Dank für Ihr Verständnis.  
 
 
Jodtablettenversand 
Im Umkreis von 50km eines Schweizer Kernkraftwerkes werden 
zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2023 alle Haus-
halte mit Jodtabletten beliefert. Alle Einwohner/innen im Verteilge-
biet erhalten per Post eine Packung Jodtabletten – vorsorglich und 
gratis. Die Verteilung der Jodtabletten ist eine vorsorgliche Mass-
nahme des Bundes zum Schutz der Bevölkerung. Im Falle eines 
schweren Kernkraftwerkunfalls verhindern diese Tabletten, dass ra-
dioaktives Jod in die Schilddrüse aufgenommen wird.  
 
Wichtig: Die Tabletten sind für den Notfall bestimmt und dürfen nur auf Anordnung der Be-
hörden eingenommen werden. Im Ereignisfall wird die Bevölkerung entsprechend alarmiert und 
informiert. 
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Mit «Bring Plastic back» wird der Haushalt-Kunst-
stoff recycelt und zu Regranulat verarbeitet. 

Jede Person – Erwachsene und Kinder – erhält eine Packung Tabletten. Die Tablettenpackungen 
werden durch die Post zugestellt und befinden sich in einer weissen Schachtel. Alle Personen in 
einem Haushalt erhalten eine persönlich adressierte Lieferung, aber eventuell nicht alle am glei-
chen Tag. 
 
Auch an Betriebe und öffentliche Einrichtungen im Verteilgebiet werden Tabletten ausgegeben. 
Die Liefermenge ist jeweils auf die Grösse der Organisation respektive die Anzahl Personen vor 
Ort abgestimmt. Die Verteilung erfolgt im ersten Quartal 2024. 
 
Jede Tablettenpackung enthält doppelt so viele Tabletten, wie pro Person nötig sind, damit im Not-
fall auch zusätzliche Personen versorgt werden können.  
 
  Falls Sie bis Ende November 2023 keine Jodtabletten erhalten, können Sie bei der Gemeinde-

verwaltung einen Bezugsschein abholen. Mit diesem können Jodtabletten in Apotheken oder 
Drogerien im Verteilgebiet kostenlos bezogen werden. 

 
Rückgabe der alten Jodtabletten 
Vor rund 10 Jahren wurden die Jodtabletten in einer violetten Packung ver-
teilt, zuvor wurden sie in einer roten Packung verteilt. Diese alten Jodtablet-
ten können einfach in einer Apotheke oder Drogerie zurückgegeben werden. 
Betriebe und öffentliche Einrichtungen mit mehr als 10 Packungen werden 
separat über die Rückgabemöglichkeit informiert. 
 
Haben Sie Fragen zur Tablettenverteilung? Bis am 2. Dezember 2023 steht die «Jodtabletten-Hot-
line» von Montag bis Samstag, 08.00 – 18.00 Uhr unter Tel. 0848 44 22 00 zur Verfügung. 
 
 
Neue Sammlung von Haushaltkunststoffen in Rohrbachgraben 
 

Der Kanton Bern hat als erster Schweizer Kanton eine Recyclinglösung erar-
beitet, die eine kantonal einheitliche und koordinierte Sammlung von Haus-
haltskunststoffen möglich macht. Die durchgängige und einheitliche Lösung 
basiert auf dem zertifizierten Sammelsystem «Bring Plastic back» und leistet 
einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. 
Da in der Gemeinde Rohrbachgraben bisher bereits Haushaltskunststoff ge-
sammelt wird, hat der Gemeinderat entschieden, dass sich die Gemeinde 
Rohrbachgraben dieser koordinierten Sammlung anschliesst. 

 
Ab 1. Dezember 2023 erfolgt die Kunststoffsammlung in Rohrbachgraben im Rahmen der neuen 
koordinierten Sammlung des Kantons Bern, wodurch die Gemeindeverwaltung ab selbem Datum 
neue Sammelsäcke verkauft. Die vollen Sammelsäcke können nach wie vor (jederzeit) im ent-
sprechenden (neuen) Container unterhalb der Gemeindeverwaltung deponiert werden. Falls Sie 
noch alte Sammelsäcke zu Hause haben, können Sie diese selbstverständlich aufbrauchen. 
 
Die neuen Sammelsäcke können ab 1. Dezember 2023 zu folgenden Preisen bei der Gemein-
deverwaltung Rohrbachgraben bezogen werden:  

• 35L-Rolle à 10 Stk.  Fr. 19.00 inkl. MwSt. 

• 60L-Rolle à 10 Stk. Fr. 32.00 inkl. MwSt. 
 
 
 
 
 
 



Ordentlichen Gemeindeversammlung vom Samstag, 9. Dezember 2023, 13.30 Uhr, in der Turnhalle Rohrbachgraben 

 

16 
 

 
 
Pro Regio Gutscheine 
Sind Sie noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit ei-
nem Geschenkgutschein Pro Regio Huttwil – Sie erhalten die Gutscheine zu folgenden Preisen bei 
der Gemeindeverwaltung Rohrbachgraben: Fr. 10.00, Fr. 20.00 und Fr. 50.00. Die Gutscheine 
können in der Region Huttwil in fast 100 Detailgeschäften, Garagen, Restaurants und Dienstleis-
tungsbetrieben eingelöst werden. 
 
Baukontrollen 
Markus Lüthi, Architekt HTL/STV aus Rohrbach, war seit dem Jahr 2011 für die Baukontrollen in 
der Gemeinde Rohrbachgraben mandatiert. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste er 
diese Tätigkeit im Juli 2023 aufgeben und ist kurz darauf leider verstorben. An dieser Stelle spre-
chen wir der Trauerfamilie nochmals unser aufrichtiges Beileid aus. 
 
Für die Baukontrollen konnte neu ab Oktober 2023 die dipl. Architektin BFH BA Frau Michèle 
Bernhard der Bernhard Architektur GmbH aus Leimiswil gewonnen werden. Der Gemeinderat 
freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Michèle Bernhard und wünscht ihr viel Freude. 
 
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
Als vorbereitende Massnahme für den Winterdienst bitten wir die Bevölkerung, Hecken, Sträucher 
und Bäume entlang von Strassen zurückzuschneiden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten und Neujahr 
 

Montag und Dienstag, 25. und 26.12.2023 geschlossen 

Mittwoch, 27.12.2023 normale Öffnungszeiten (08.00 – 11.45 Uhr) 

Donnerstag bis Dienstag, 28.12.2023 – 02.01.2024 geschlossen 

Mittwoch, 03.01.2024 normale Öffnungszeiten (08.00 – 11.45 Uhr) 

Donnerstag bis Sonntag, 04.01.2024 – 07.01.2024 geschlossen 

 
➔ Ab Montag, 8. Januar 2024 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. 

 
******* 

 
Wir freuen uns, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung begrüssen 
zu dürfen. 
 
Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam wünschen eine schöne und besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
Rohrbachgraben, 21. November 2023 Der Gemeinderat 

Infobox: Was wird gesammelt? 
 
Mit dem Sammelsystem «Bring Plastic back» wird gesammelt:  
- Folien wie Tragetaschen, Zeitschriftenfolien, Sixpackfolien, Kassensäckli usw. 
- Plastikflaschen und Getränkekarton wie für Milch, Öl, Essig, Getränke, Shampoo,  

Putzmittel, Weichspüler usw. 
- Tiefziehschalen wie Eier- und Guetzliverpackungen, Früchte-/Obst- und Fleischschalen usw. 
- Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Joghurtbecher usw. 
- Verbundmaterialien wie Aufschnitt-, Käseverpackungen usw. 
- Wichtig: PET-Getränkeflaschen gehören weiterhin in die separate PET-Sammlung. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.sammelsack.ch 


